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 Veröffentlicht am 05.12.2006

Norm

BPGG §4 Abs2 E

BPGG §4 Abs2 F2b

EinstV §6

Rechtssatz

Die Bestimmung des § 6 EinstV ist im Sinne des § 4 Abs 2 BPGG auszulegen. Die Formulierung des § 6 EinstV („Ein

außergewöhnlicher P egeaufwand liegt vor, wenn die dauernde Bereitschaft, nicht jedoch die dauernde Anwesenheit

einer P egeperson erforderlich ist.") verlangt nicht zwingend eine restriktive Auslegung dahingehend, dass nach dieser

Bestimmung ein „außergewöhnlicher P egebedarf" im Sinne einer besonders quali zierten P ege ausschließlich bei

Notwendigkeit einer „dauernden Bereitschaft" denkbar ist. Umgekehrt liegt aber ein außergewöhnlicher P egebedarf

im Sinn des § 4 Abs 2 BPGG iVm § 6 EinstV jedenfalls dann vor, wenn die Notwendigkeit einer besonders quali zierten

Form der P ege durch das Erfordernis einer dauernden Bereitschaft (Rufbereitschaft) einer P egeperson indiziert ist.

Darüber hinaus kommen für eine Einstufung in die P egegeldstufe 5 auch noch andere einen vergleichbaren

besonders quali zierten P egebedarf indizierende Fallgestaltungen in Betracht. Die Fälle der unkoordinierbaren

P egeleistungen, die regelmäßig nur bei Tag oder bei Nacht notwendig sind und/oder kein unverzügliches Eingreifen

erfordern, stellen daher typische Anwendungsfälle der P egegeldstufe 5 dar, ohne diese aber abschließend zu

umschreiben.
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